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 Veröffentlicht am 31.03.2004

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §167 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Eine vom Verwaltungsgerichtshof aufgreifbare Fehlerhaftigkeit der behördlichen Beweiswürdigung liegt dann vor,

wenn die tragenden Argumente des behördlichen Gedankengebäudes vor den Denkgesetzen nicht Bestand haben

oder zur Lebenserfahrung in Widerspruch geraten, nicht aber auch schon dann, wenn bloß einzelne der zur

Beweiswürdigung angeführten Überlegungen einer Bescheidbegründung unstimmig anmuten. Eine Unschlüssigkeit

der einen oder anderen Detailaussage zur Begründung einer behördlichen Beweiswürdigung belastet einen

angefochtenen Bescheid so lange noch nicht mit einer Rechtswidrigkeit seiner Sachgrundlagenermittlung, als

ausreichend schlüssig begründete andere Überlegungen der behördlichen Beweiswürdigung die von ihr der

rechtlichen Beurteilung unterstellte Sachgrundlage noch tragen können.

Schlagworte

Sachverhalt Beweiswürdigung
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